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RS OGH 1996/1/24 3Ob511/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1996

Norm

ABGB §921

ABGB §1293

Rechtssatz

Ein entgangenener Gewinn aus einer Weiterveräußerung kann nur geltend gemacht werden, wenn diese geplant war.

Ein Di6erenzschaden kann daher bei konkreter Schadensberechnung nicht allein schon daraus abgeleitet werden, daß

der Dritterwerber einer Liegenschaft diese um einen höheren als den zwischen den Parteien des nicht erfüllten

Kaufvertrages vereinbarten Kaufpreis weiterveräußerte.
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